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SERVICEINFORMATION 
für REIFENUMRÜSTUNGEN an MOTO GUZZI - Krafträdern

Die Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland, als Generalvertrieb für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland bestätigt mit dieser
Serviceinformation, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren
Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden. 
Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil 1, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungsbescheinigung oder der
Fahrzeuggenehmigung überein.

Angaben - Fahrzeug

Fahrzeughersteller FG Nummer Hubraum Modell Typ Baujahr

MOTO GUZZI 90521 1000 California1000-II VT 1982 -

Angaben - Reifen

Bereifung Vorderrad Bereifung Hinterrad Luftdruck Fußnote

Größen Profil Größen Profil Vorne/Hinten Nummer

110 / 90 - 18 61V TL BT 46 F 120 / 90 - 18 65V TL BT 46 R 2,5/2,8 10, 50

110 / 90 - 18 61V TL BT 45 F 120 / 90 - 18 65V TL BT 45 R 2,5/2,8 10, 50

Fußnote

(10) keine Reifenmarken- oder Reifentypbindung 
(50) Profile mischbar 

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75. 
Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, daß sich das Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet. 
Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung Teil 1/ der Zulassungsbescheinigung besteht nicht. 
Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland.

Bad Homburg v.d.H., 08.08.2023

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils 
neuesten Fassung - ist einzusehen unter: 
www.bridgestone.de

Vorsitzender des Supervisory Board: Thomas Joseph Higgins | Management Board: Laurent Dartoux (Vorsitzender), Koji Takagi, Astrid Rahn, Emilio Tiberio, 
Daniel Giroud, Wim Van der Meersch, Mete Ekin | Sitz der Gesellschaft: Bad Homburg, Amtsgericht Bad Homburg, Handelsregister-Nr.: HRB 14134, UST-ID: DE242643810 
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Hinweise für Zweiräder der Marke: MOTO GUZZI

Dokumentennr: 90521

Baujahr Baujahr verwendete Luft-

von bis Felgen druck
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Herstellerbescheinigung

Bad Homburg,  

W.Terfloth Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils
Leiter Verkauf Motorradreifen neuesten Fassung - ist einzusehen unter:
Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland www.bridgestone.de
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Die Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland, als Generalvertrieb für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik 
Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen 
Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der 
vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp        
EG-BE Nr.:

���������	�
����� Fahrzeugtyp

����������	
����������������	���������
��	������	����	��
���	���������������	����
��	����������������

���������������
������
����������
���������������	���

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland
Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen. Eine Änderungsabnahme 
gemäß   § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich. Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Bridgestone Europe NV/SA 
Niederlassung Deutschland geprüft. Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75. 
Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter 
Beachtung der ggf. genannten Auflagen führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis gemäß § 19.2 StVZO, da keine Gefährdung 
zu erwarten ist. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch die 
Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt 
sind.
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